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Unsere
Luftschutztruppen
Ein Beitrag der Armee für den Schutz der
Zivilbevölkerung in Kriegs- und Katastrophenfällen

Die 28 Bataillone und 13 selbständigen
Kompagnien unserer 35 000 Offiziere, Unteroffiziere und
Soldaten umfassenden Luftschutztruppen wurden
anlässlich der Einführung der neuen Truppenordnung

1951 aufgestellt. Das Gerüst dieser Einheiten
bildeten Teile des sogenannten «blauen Luftschutzes»
des letzten Aktivdienstes, die, nach einer neuerlichen
sanitarischen Musterung, in die Armee übernommen
wurden. Der damalige Chef der Abteilung für
Luftschutz, Professor von Waldkirch, hat aus
Luftschutzformationen, die in kürzester Zeit aus dem Nichts
geschaffen werden müssten, im Laufe des
Aktivdienstes durch Einführung von verkürzten Schulen
eine bemerkenswert leistungsfähige blaue
Luftschutztruppe geschaffen. Die spätere feldgraue
Luftschutztruppe, wie sie auf die Truppenordnung 51

zurückgeht, setzte sich zur Hälfte aus den erfahrenen
Kräften des «blauen Luftschutzes» zusammen. Sie
brachten die Erfahrungen und das technische Können
in die nun militärisch gewordene Truppe mit. Die
1951 zu den Luftschutztruppen umgeteilten Angehörigen

verschiedener Waffengattungen der Armee
brachten ihrerseits die militärische Schulung mit, die
den Männern des früheren «blauen Luftschutzes»
infolge der sehr kurzen Ausbildunngzeiten fehlte. Das
Verständnis für die gemeinsam zu lösende Aufgabe
und die gute Kameradschaft trugen ihren guten Teil
dazu bei, dass sich die früheren Angehörigen des
«blauen Luftschutzes» mit ihren feldgrauen Kameraden

gut vertragen, den Kitt und das Fundament
bildeten, welche die Luftschutztruppen der Armee
in den folgenden Jahren zu einer neuen, modernen
und geachteten Waffengattung werden liessen. Mit
den Luftschutztruppen wurde auch der Schritt von
der ortsgebundenen Organisation auf die Stufe der
nationalen Hilfe getan, wobei man immer mehr daran

zu denken hat, dass die Einheiten unserer
Luftschutztruppen wirkungsvoll nur dann eingreifen
können, wenn sie auf einem möglichst starken
örtlichen Zivilschutz basieren.

Es ist heute, zehn Jahre später, von besonderem
Interesse, auszugsweise nachzulesen, wie der Bundesrat

in seiner Botschaft vom 10. Oktober 1950 an die
Bundesversammlung die Aufstellung von militärischen

Luftschutztruppen begründete:
«Im Falle eines Krieges müssen wir damit rechnen,

dass ein Gegner versuchen wird, den Widerstandswillen
unseres Volkes dadurch zu brechen, dass er die wichtigsten

Bevölkerungszentren unseres Landes aus der Luft
angreift. Es ist ein Kennzeichen neuzeitlicher Kriegführung,

den Kampf nicht nur gegen die feindliche Armee,
sondern unmittelbar gegen Bevölkerung und Wirtschaft
des Gegners zu führen. Ein Angreifer braucht nicht
notwendigerweise eine vollständige Zerstörung aller
grösseren Ortschaften und Industriezentren anzustreben, wie
es die Alliierten gegenüber Deutschland und Japan getan

haben. Er könnte versuchen, zu Beginn eines Krieges

einzelne Städte massiv anzugreifen, um den Widerstand

von Volk und Regierung zu erschüttern. Wir
erinnern an die Luftangriffe der Deutschen gegen
Rotterdam und Belgrad.

In ihrem eigenen Interesse kann die Armee nicht
untätig zusehen, wie die Bevölkerung durch Luftangriffe
zermürbt wird. Unser Gebiet ist so klein und die
Verbindung zwischen Volk und Truppe so eng, dass ein
moralischer Zusammenbruch und eine Panik in wichtigen

Ortschaften den Kampfwillen des Heeres ungünstig
beeinflussen könnte.

Es dürfte auch in Zukunft kaum möglich sein,
angreifende feindliche Fliegerverbände an der Bombardierung

unserer Städte und Industrieanlagen zu verhindern
oder Angriffe mit Fernwaffen abzuwehren. Infolgedessen
müssen wir darnach trachten, die Folgen von Luft- und
Fernwaffenangriffen in einem erträglichen Mass zu
halten und zum mindesten den moralischen Zusammenbruch

der Bevölkerung in den angegriffenen Zentren zu
verhüten. Wir sind uns bewusst, dass die beste
Schutzorganisation keine absolute Sicherheit zu bieten vermag.
Die Bevölkerung muss gleich wie die kämpfende Truppe
Verluste und Schäden hinnehmen. Das Problem ist vor
allem ein psychologisches. Unser Volk muss davon überzeugt

sein, dass im Rahmen des Möglichen alles zu
seinem Schutze vorgekehrt wird.

Entscheidend ist, dass die Bevölkerung und die zivilen
Behörden selber alle in ihrer Macht liegenden
Schutzmassnahmen treffen. Der Luftschutz ist primär eine
Aufgabe der Gemeinden und Kantone. Schutzbauten und
Selbsthilfe sind die Voraussetzung dafür, dass die Folgen

von Luft- und Fernwaffenangriffen ertragen werden
können. Die Aufgaben der zivilen Behörden und der
Bevölkerung auf dem Gebiete des Luftschutzes müssen neu
umschrieben werden. Die zuständigen Dienststellen des
Bundes prüfen zurzeit die grundsätzlichen Probleme der
künftigen Regelung. Das Ergebnis ihrer Studien wird
den eidgenössischen Räten voraussichtlich in Form
eines Gesetzesentwurfes sobald als möglich unterbreitet
werden.

In den grossen, besonders gefährdeten Wohn- und
Industriezentren wird aber die zu lösende Aufgabe so
umfangreich und vielgestaltig, dass sie von den zivilen
Organen und der Selbstschutzorganisation der Bevölkerung

nicht mehr allein bewältigt werden kann. Die
Kriegserfahrung lehrt, dass wiederholte Angriffe auf
grössere Städte zur Panik führen können, wenn nicht
eine gut organisierte, straff geführte Schutztruppe der
Bevölkerung und den zivilen Behörden zu Hilfe kommt.

Nur eine physisch und geistig leistungsfähige,
sorgfältig ausgebildete und modern ausgerüstete Truppe ist
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